
 

Neubekanntmachung der Beitragsordnung  
des Studierendenwerks Thüringen  
- Anstalt des Öffentlichen Rechts - 

Auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 des Thüringer Studierendenwerksgesetzes (Thür-
StudWG) in der Fassung vom 2. Juli 2016 (GVBl., S. 226), erlässt der Verwaltungsrat 
des Studierendenwerks Thüringen folgende Beitragsordnung:  

§ 1 Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen die immatrikulierten Studierenden der staatlichen 
Thüringer Hochschulen. 

(2) Der Beitragspflicht unterliegen auch die Zweit- und Nebenhörer in gemeinsamen 
Studiengängen, soweit dies im Weiteren ausdrücklich geregelt ist.  

(3) Studierende an Hochschulstandorten, an denen eine Vereinbarung zum Deutsch-
landsemesterticket besteht, müssen im Rahmen der Ticketbestellung zum Zwe-
cke der Ticketerstellung der Übertragung und Verarbeitung folgender Daten beim 
zuständigen Verkehrsunternehmen zustimmen:  

Namen der Hochschule, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Semester der 
Ticketberechtigung 

Stimmen Studierende der Datenübertragung nicht zu, kann für diese Studieren-
den kein Deutschlandsemesterticket erstellt werden. Die Beitragspflicht wird 
dadurch nicht aufgehoben. 

(4) Die Studierenden teilen im Rahmen des Anmeldeprozesses dem Verkehrsunter-
nehmen eine E-Mail-Adresse mit, an die die Abrufdaten des bestellten Tickets 
zugesendet werden können.  

§ 2 Semesterdauer 

Der Beitrag ist jeweils für ein Semester zu entrichten. Nach § 47 Abs. 3 des Thürin-
ger Hochschulgesetzes (ThürHG) bestimmt die Landespräsidentenkonferenz im Be-
nehmen mit dem Ministerium den Beginn und das Ende der Semester.  

§ 3 Beitragshöhe 

(1) Art und Höhe der Beiträge richten sich nach dem Beitragsverzeichnis (Anlage). 
(2) Zur Erfüllung der Aufgaben des Studierendenwerks Thüringen entrichten alle Stu-

dierenden einen Grundbeitrag. Die Höhe des Grundbeitrages richtet sich nach Nr. 
1 des Beitragsverzeichnisses. Die Teilnehmer an Fern- und Weiterbildungsstudi-
engängen mit einer Präsenzzeit an weniger als 20 Tagen zahlen 60 % des für alle 
anderen Studierenden festgelegten Grundbeitrages. 

(3) Neben dem Grundbeitrag haben die Studierenden an Hochschulstandorten, an 
denen eine Vereinbarung zum Semesterticket DB Regio besteht, einen Beitrag für 
dieses Semesterticket zu entrichten. Die Höhe dieses Beitrages richtet sich nach 
Nr. 2 des Beitragsverzeichnisses. 

(4) Neben dem Grundbeitrag und dem Beitrag für das Semesterticket DB Regio nach 
Absatz 3 haben die Studierenden an Hochschulstandorten, an denen eine Verein-
barung zum ÖPNV-Semesterticket besteht, einen Beitrag für dieses Semesterti-
cket zu entrichten. Die Höhe dieses Beitrages richtet sich nach Nr. 3 des Bei-
tragsverzeichnisses. 

(5) Neben dem Grundbeitrag, dem Beitrag für das Semesterticket DB Regio nach Ab-
satz 3 und dem Beitrag zum ÖPNV-Ticket nach Absatz 4 haben die Studierenden 



 

an Hochschulstandorten, an denen eine Vereinbarung zum Baustein VMT-Se-
mesterticket besteht, einen Beitrag für dieses Semesterticket zu entrichten. Die 
Höhe dieses Beitrages richtet sich nach Nr. 4 des Beitragsverzeichnisses. 

(6) Neben dem Grundbeitrag haben die Studierenden an Hochschulstandorten, an 
denen eine Vereinbarung zum Deutschlandsemesterticket besteht, einen Beitrag 
für dieses Semesterticket zu entrichten. Die Höhe dieses Beitrages richtet sich 
nach Nr. 5 des Beitragsverzeichnisses. 

(7) Neben dem Grundbeitrag sowie den Beiträgen zu den Semesterticketbausteinen 
nach den Absätzen 3 -5 oder dem Deutschlandsemesterticket nach Absatz 6 ha-
ben die Studierenden an Hochschulstandorten, an denen eine vom Studierenden-
werk Thüringen geschlossene Vereinbarung zum Kulturticket besteht, einen Bei-
trag für dieses Kulturticket zu entrichten. Die Höhe dieses Beitrages richtet sich 
nach Nr. 6 des Beitragsverzeichnisses. 

(8) Zweit- und Nebenhörer in gemeinsamen Studiengängen mehrerer Hochschulen 
unterschiedlicher Hochschulstädte in Thüringen haben an die Hochschule, in der 
sie als Zweit- und Nebenhörer eingeschrieben sind, nur den Beitrag für das Se-
mesterticket ÖPNV zu entrichten. Die Höhe dieses Beitrages richtet sich nach Nr. 
3 des Beitragsverzeichnisses. Falls die Zweit- und Nebenhörer an der Hoch-
schule, an der sie als Haupthörer eingeschrieben sind, einen Beitrag für den Bau-
stein VMT-Semesterticket geleistet haben und die Hochschule, an der sie als 
Zweit- oder Nebenhörer eingeschrieben sind, im VMT-Gebiet liegt, entfällt auch 
die Beitragspflicht zum ÖPNV-Ticket. 

§ 4 Fälligkeit  

(1) Die Beiträge sind bei der Immatrikulation mit der Antragstellung und bei der Rück-
meldung mit dem Ablauf der Rückmeldefrist fällig und werden nach § 6 Abs. 1 
ThürStudWG von der Hochschule eingezogen. 

(2) Die Hochschulen erstellen auf Basis der Studierendenzahlen zu den Stichtagen 
30.04. bzw. 31.10. des jeweils laufenden Semesters eine Abrechnung der von 
ihnen eingezogenen Beiträge gegenüber dem Studierendenwerk Thüringen. Die 
sich aus der Abrechnung ergebenden Beiträge werden von den Hochschulen bis 
zum 15.05. bzw. 15.11. des jeweils laufenden Semesters an das Studierenden-
werk Thüringen ausgezahlt. Beiträge, die von den Hochschulen nach den Stichta-
gen 30.04. bzw. 31.10. für das laufenden Semester eingezogen werden, werden 
im Folgesemester abgerechnet. 

(3) Spätestens zum ersten Tag des jeweiligen Semesters, für welches die Beiträge 
erhoben werden, erhält das Studierendenwerk Thüringen von den Hochschulen 
eine angemessene Abschlagszahlung aus den bereits von den Hochschulen ein-
gezogenen Beiträgen. Die Abschlagszahlung ist in der Abrechnung auszuweisen. 

§ 5 Erlass des Beitrages 

(1) Die Beiträge nach § 3 können mit Ausnahme des § 5 Absatz 2, 3 und 5 nicht er-
lassen, ermäßigt oder gestundet werden. Die Beendigung der Mitgliedschaft an 
der Hochschule während des laufenden Semesters begründet keinen Anspruch 
auf anteilige Rückzahlung der geleisteten Beiträge. Dies gilt auch bei einer rück-
wirkenden Beendigung der Mitgliedschaft zum Ende des vorhergehenden Semes-
ters. 

(2) Das Studierendenwerk erlässt auf Antrag die Beiträge nach § 3 ganz, wenn der 
Studierende nach Semesterbeginn in einem zulassungsbeschränkten Studien-
gang an einer anderen Hochschule zugelassen und immatrikuliert wird und den 



 

Antrag innerhalb eines Monats nach Semesterbeginn stellt. Der Antrag ist schrift-
lich unter Verwendung des der Beitragsordnung beigefügten Musterformulars auf 
Rückzahlung des Studierendenwerksbeitrags zu stellen.  

(3) Das Studierendenwerk erlässt auf Antrag die Beiträge nach § 3 Abs. 3,4,5 und 6 
ganz, wenn Studierende 
 

a. nach SGB IX Anspruch auf unentgeltliche Beförderung haben und dies 
nachweisen können 

b. sich nachweislich mindestens 21 Wochen des Semesters aus studien-
organisatorischen Gründen außerhalb Thüringens aufhalten. Studienor-
ganisatorische Gründe sind insbesondere studienbedingte Auslands-
aufenthalte, Praxissemester oder Abschlussarbeiten. Als Nachweise 
dienen insbesondere entsprechende schriftliche Bestätigungen der 
Hochschulen oder des Praktikumsbetriebes. 

Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung des der Beitragsordnung beigefügten 
Musterformulars auf Rückzahlung des Studierendenwerksbeitrags zu stellen. Der 
Antrag ist spätestens bis zum Vortag des Semesterbeginns (§ 2) einzureichen. 
Mit der Befreiung erlischt der Anspruch auf die Fahrtberechtigung des Deutsch-
landsemestertickets. Wurde dennoch eine Fahrtberechtigung durch die Studie-
renden abgerufen, ist keine Befreiung nach §5 Abs. 3 b möglich. 

(4) Für Studierende der Dualen Hochschule Gera-Eisenach ist ein Erlass der nach    
§ 3 Abs. 4 und 5 erhobenen Beiträge ausgeschlossen. 

(5) Das Studierendenwerk erlässt auf Antrag den Beitrag nach § 3 Abs. 7 ganz, wenn 
Studierende sich nachweislich mindestens 21 Wochen des Semesters aus stu-
dienorganisatorischen Gründen außerhalb Thüringens aufhalten. Studienorgani-
satorische Gründe sind insbesondere studienbedingte Auslandsaufenthalte, Pra-
xissemester oder Abschlussarbeiten. Als Nachweise dienen insbesondere ent-
sprechende schriftliche Bestätigungen der Hochschulen oder des Praktikumsbe-
triebes. 
Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung des der Beitragsordnung beigefügten 
Musterformulars auf Rückzahlung des Studierendenwerksbeitrags zu stellen. Der 
Antrag ist spätestens bis zum Vortag des Semesterbeginns (§ 2) einzureichen. 
 

§ 6 Befreiung 

(1) Von der Beitragspflicht sind beurlaubte Studierende nach § 74 Abs. 2 ThürHG be-
freit, soweit die Beurlaubung innerhalb der Rückmeldefrist beantragt wurde. Wird 
der Antrag auf Beurlaubung nach Ablauf der Rückmeldefrist und vor Beginn des 
Urlaubssemesters gestellt, werden Beiträge, die nach dieser Beitragsordnung er-
hoben wurden, auf Antrag zurückerstattet. Der Antrag ist schriftlich unter Verwen-
dung des der Beitragsordnung beigefügten Musterformulars auf Rückzahlung des 
Studierendenwerksbeitrags zu stellen. Mit der Befreiung erlischt der Anspruch auf 
die Fahrtberechtigung des Deutschlandsemestertickets. Wurde dennoch eine 
Fahrtberechtigung durch die Studierenden abgerufen, ist keine Befreiung nach §6 
Abs. 1 möglich. 

(2) Auf Antrag der Hochschule, an welcher die Studierenden als Zweit- oder Neben-
hörer im Sinne des § 3 Absatz 7 eingeschrieben sind, können diese von der Ent-
richtung des Beitrages für das Semesterticket ÖPNV befreit werden, sofern der 
Verwaltungsrat der Befreiung zustimmt. Die Befreiung kann nur geschlossen für 



 

alle Zweit- und Nebenhörer einer Hochschule bis zum Beginn der Rückmeldefrist 
des Semesters erfolgen, ab dem die Befreiung gelten soll. 

(3) Die Befreiung von der Beitragspflicht im Sinne des § 6 Absatz 1 wird nur für die 
Zukunft gewährt. Anträge auf Befreiung sind spätestens bis zum Vortag des Se-
mesterbeginns (§ 2) einzureichen.  

(4) Von der Beitragspflicht nach § 3 Abs. 3, 4, 5, 6 und 7 sind Fern- und Weiterbil-
dungsstudierende, die nach § 3 Abs. 2 einen ermäßigten Grundbeitrag zahlen, 
befreit, soweit sie innerhalb der Rückmeldefrist einen Antrag auf Befreiung ge-
stellt haben. Wird der Antrag auf Befreiung nach Ablauf der Rückmeldefrist und 
bis zum Vortag des betreffenden Semesters gestellt, werden die Beiträge nach § 
3 Abs. 3 bis 7 dieser Beitragsordnung zurückerstattet. Der Antrag ist schriftlich 
unter Verwendung des der Beitragsordnung beigefügten Musterformulars auf 
Rückzahlung des Studierendenwerksbeitrags zu stellen. Mit der Befreiung erlischt 
der Anspruch auf die Fahrtberechtigung des Deutschlandsemestertickets. Wurde 
dennoch eine Fahrtberechtigung durch die Studierenden abgerufen, ist keine Be-
freiung nach §6 Abs. 4 möglich. 

(5) Von der Beitragspflicht nach § 3 Abs. 3, 4, 5, 6 und 7 sind darüber hinaus nicht 
beurlaubte Studierende in kooperierenden Studiengängen sowie sonstige Teilneh-
mer an kooperativen Studienprogrammen für die Semester befreit, in denen sie 
sich nicht oder nur maximal einen Monat im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
aufhalten.   

§ 7 Antragsfrist 

Bei nicht fristgemäß gestellten Anträgen besteht kein Rechtsanspruch auf Rücker-
stattung, Befreiung oder Erlass des Beitrages.  

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Thüringer Staats-
anzeiger in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Beitragsordnung des Studierenden-
werks Thüringen außer Kraft.  

 

Anlage 1 Beitragsverzeichnis 

Anlage 2 Musterformular 

Beschluss des Verwaltungsrates vom 05. Juni 2024. 

 

 

 

 

 

 



 

Anlage 1 

Beitragsverzeichnis gültig ab Wintersemester 2024/2025 

Nr. Gegenstand Bemessungsgrundlage Euro 

1. Semesterbeitrag (Grundbeitrag) pro Semester   

a) Universität Erfurt   85,00 

b) Technische Universität Ilmenau   85,00 

c) Friedrich-Schiller-Universität Jena   85,00 

d) Bauhaus-Universität Weimar   85,00 

e) Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar   85,00 

f) Fachhochschule Erfurt   85,00 

g) Ernst-Abbe-Hochschule Jena   85,00 

h) Hochschule Nordhausen   85,00 

i) Hochschule Schmalkalden   85,00 

j) Duale Hochschule Gera-Eisenach   85,00 

2. Semesterticket DB Regio pro Semester  

a) Universität Erfurt   – 

b) Technische Universität Ilmenau   – 

c) Friedrich-Schiller-Universität Jena   – 

d) Bauhaus-Universität Weimar   – 

e) Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar   – 

f) Fachhochschule Erfurt   – 

g) Ernst-Abbe-Hochschule Jena   – 

h) Hochschule Nordhausen   – 

i) Hochschule Schmalkalden   74,36 

j) Duale Hochschule Gera-Eisenach   74,36 

3. Semesterticket ÖPNV pro Semester  

a) Universität Erfurt   – 

b) Technische Universität Ilmenau   – 

c) Friedrich-Schiller-Universität Jena   – 

d) Bauhaus-Universität Weimar   – 

e) Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar   – 

f) Fachhochschule Erfurt   – 

g) Ernst-Abbe-Hochschule Jena   – 

h) Hochschule Nordhausen   – 

i) Hochschule Schmalkalden   – 

j) Duale Hochschule Gera-Eisenach, Cam-
pus Eisenach 

  – 

k) Duale Hochschule Gera-Eisenach, Cam-
pus Gera 

  32,50 

    



 

Nr. Gegenstand Bemessungsgrundlage Euro 

4. Baustein VMT-Semesterticket pro Semester  

a) Universität Erfurt   – 

b) Technische Universität Ilmenau   – 

c) Friedrich-Schiller-Universität Jena   – 

d) Bauhaus-Universität Weimar   – 

e) Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar   – 

f) Fachhochschule Erfurt   – 

g) Ernst-Abbe-Hochschule Jena   – 

h) Hochschule Nordhausen   – 

i) Hochschule Schmalkalden   – 

j) Duale Hochschule Gera-Eisenach, Cam-
pus Eisenach 

  – 

k) Duale Hochschule Gera-Eisenach, Cam-
pus Gera 

  13,30 

5. Deutschlandsemesterticket pro Semester 
 

a) Universität Erfurt   176,40 

b) Technische Universität Ilmenau   176,40 

c) Friedrich-Schiller-Universität Jena   176,40 

d) Bauhaus-Universität Weimar   176,40 

e) Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar   176,40 

f) Fachhochschule Erfurt   176,40 

g) Ernst-Abbe-Hochschule Jena   176,40 

h) Hochschule Nordhausen   176,40 

i) Hochschule Schmalkalden   – 

j) Duale Hochschule Gera-Eisenach, Cam-
pus Eisenach 

  – 

k) Duale Hochschule Gera-Eisenach, Cam-
pus Gera 

  – 

6. Kulturticket pro Semester 
 

a) Universität Erfurt   3,00 

b) Technische Universität Ilmenau   – 

c) Friedrich-Schiller-Universität Jena   4,25 

d) Bauhaus-Universität Weimar   – 

e) Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar   – 

f) Fachhochschule Erfurt   3,00 

g) Ernst-Abbe-Hochschule Jena   4,25 

h) Hochschule Nordhausen   – 

i) Hochschule Schmalkalden   – 

j) Duale Hochschule Gera-Eisenach, Cam-
pus Eisenach 

  – 

k) Duale Hochschule Gera-Eisenach, Cam-
pus Gera 

  – 

 



Anlage 2 Musterformular 

Antrag auf Rückzahlung des Studierendenwerksbeitrages 
(Grundbeitrag und/oder Semesterticket/Kulturticket) 

 

Antragstellung bis einen Tag vor Beginn des Semesters 
 

 
____________________________________________  ________________ ______________ 
Name, Vorname      Geburtsdatum  Matrikelnummer 
 
____________________________________________      _________________________________ 
Straße, Haus-Nr.      Hochschule 
 
____________________________________________  _________________________________ 
Postleitzahl, Ort       Tel./ E-Mail 

 
 

Hiermit beantrage ich die Rückzahlung des für das Sommersemester/Wintersemester ______ geleisteten Stu-
dierendenwerksbeitrages. Den aktuellen Studierendenausweis und/oder – soweit vorhanden – die gül-
tige thoska lege ich zur Kennzeichnung mit dem Aufdruck „kein Bahnticket/Semesterticket“ bei der 
Hochschule bzw. dem Studierendenwerk Thüringen vor. Anderenfalls kann die Rückzahlung nicht er-
folgen. 
 

 

Rückerstattungsgrund: 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 

Dem Antrag beizufügende Nachweise: 

 Urlaubssemester 
Studierendenausweis/Immatrikulationsbescheini-
gung 

 Zulassung zu einem zulassungsbeschränkten 
Studiengang oder Immatrikulation an einer an-
deren Hochschule in Thüringen (außer BU Wei-
mar) - bis einen Monat nach Semesterbeginn 
möglich 

Bestätigung der Hochschule (Zulassung, Immatri-
kulation, Exmatrikulation), Kontoauszug 

 Inhaber eines Schwerbehindertenausweises mit 
den Kennzeichen G, aG, H oder Bl (Rückzah-
lung des Beitrages zum Semesterticket) 

Kopie des Schwerbehindertenausweises und Bei-
blattes, Streckenverzeichnis 

 Exmatrikulation nach Ende der Rückmeldefrist 
aber vor Semesterbeginn 

Exmatrikulationsbescheinigung 

 Mindestens 21 Wochen Aufenthalt außerhalb von 
Thüringen aus studienorganisatorischen Grün-
den (außer ÖPNV- und VMT-Ticket Gera) 

Nachweis über den Aufenthalt außerhalb von Thü-
ringen (z. B. Praktikumsvertrag) 

 Weiterbildungs- oder Fernstudium Studienbescheinigung und Einzahlungsbeleg 

 
 

Ich bitte um Überweisung auf folgendes Konto: 
 
 Kontoinhaber:    ……….……………………………………………………………………………. 
 

IBAN: 
 

Name der Bank:   ……….……………………………………………………………………………. 
 

Mir ist bekannt, 
- dass ohne die fristgerechte Vorlage geeigneter Nachweise / Studierendenausweis / thoska (d.h. bis ei-

nen Tag vor bzw. bei Zulassung in einem zulassungsbeschränkten Studiengang bis einen Monat nach 
Beginn des Semesters) dem Antrag nicht entsprochen werden kann, 

- dass das Studierendenwerk Thüringen meine Angaben überprüfen kann, und ich stimme der Übermitt-
lung der entsprechenden Daten durch die Hochschule und dem Datenabgleich mit den Verkehrsunter-
nehmen zu. 

- Ich habe die – den Bedingungen für die Rückzahlung zugrunde liegende – Beitragsordnung (www.stw-
thueringen.de) und die Hinweise zum Antrag auf Seite 2 gelesen. 

- Das Studierendenwerk Thüringen ist berechtigt, meine Daten unter Beachtung der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen zu verarbeiten. 

________________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

http://www.stw-thueringen.de/
http://www.stw-thueringen.de/
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Hinweise: 

 
- Dieser Antrag erübrigt sich, wenn Sie bereits bei der Rückmeldung für das Folgesemester beur-

laubt wurden und Sie den Semesterbeitrag für das Urlaubssemester nicht entrichten mussten. 
- Das Semester beginnt nicht mit Vorlesungsbeginn, sondern am 01.04. (Sommersemester) bzw. 

01.10. (Wintersemester) eines Jahres.  
- Die Befreiung von der Beitragspflicht wird nur für die Zukunft gewährt. 
- Mit der Befreiung erlischt der Anspruch auf die Fahrtberechtigung des Deutschlandsemesterti-

ckets. Wurde dennoch eine Fahrtberechtigung durch die antragstellende Person abgerufen, ist 
keine Befreiung möglich. 

- Der Antrag kann jeweils nur für ein Semester gestellt werden. 
- Der Antrag ist persönlich im Infozentrum des Studierendenwerk Thüringen abzugeben oder per 

Post an das Studierendenwerk Thüringen, Postfach 100822, 07708 Jena zu senden. 
- Die Rückerstattung auf das von Ihnen angegebene Konto erfolgt i.d.R. für das Wintersemester 

Ende November und für das Sommersemester Ende Mai. 

 

Bestätigung der Hochschule: 
Der Semesterbeitrag wurde für das Sommer/Wintersemester ____________________________ eingezahlt. 
An der Hochschule erfolgte keine Rückerstattung. 
 
Die thoska  (Matr.-Nr._______________) wurde mit dem Aufdruck „Kein Bahnticket/Semesterticket“ validiert. 
 
 
Datum/Unterschrift 

 
Vom Studierendenwerk Thüringen auszufüllen: 

 
Eingangsdatum: ………………………………. 
 
           Ja Nein 

 
Studierendenausweis/thoska gekennzeichnet:         

(d.h. Aufdruck „kein Bahnticket/Semesterticket“) 
 
Einzahlungsbeleg vorgelegt:           

 

Rückerstattungsgrund nach § 5 Abs. 2, 
(Zulassung zu einem zulassungsbeschränkten Studiengang)  
nach § 5 Abs. 3, (SGB IX bzw. Abwesenheit von mind. 21 Wochen)  
nach § 5 Abs. 5, (Abwesenheit von mind. 21 Wochen) 
nach § 6 Abs. 1, (Beurlaubung)  
nach § 6 Abs. 4 (Ermäßigter Grundbeitrag) der Beitragsordnung nachgewiesen:     
 

Frist nach § 5 Abs. 2 und 3 bzw. § 6 Abs. 1, 3 und 4 der Beitragsordnung eingehalten:    
 
Rückerstattung kann erfolgen:          
 
Schriftliche Ablehnung:           
 
 
 
 
………………    …………………………………………… 
Datum     Bearbeiter 
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